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Weniger Abnützung

und

bessere Leistung

mit
MOTEWi

Emil Hauser & Cu.

Wüdenswll

Tel. 051 /956365

Ein Verkehrsunfall — was tun?
Unfälle werden nicht selten noch dadurch verschlimmert, dass sich

niemand zu helfen weiss. In solchen Situationen werden Sekunden zu Minuten,
Minuten zu Stunden! Was könnte doch alles vermieden werden, wenn die
folgenden einfachen Regeln beachtet würden. Uebrigens: am einfachsten
nehmen Sie eine Schere und schneiden sich den Text aus. Er kann im Notfall

gute Dienste leisten.
1. Ruhe und Anstand bewahren.
2. Offensichtlich nur leicht Verletzte an Ort und Stelle verbinden oder zum

Arzt führen.
3. Schwerverletzte liegen lassen, beengende Kleidungsstücke öffnen, zu¬

decken und sofort den Krankentransport benachrichtigen. In der ganzen
Schweiz kann Hilfe Tag und Nacht über Telefon Nr. 11, also die
Auskunft, angefordert werden.
Bewusstlose Verletzte dreht man mit aller Sorgfalt auf die Seite oder auf
den Bauch, damit sie nicht durch Einatmen von Blut ersticken.

4. Polizei avisieren (aber erst, wenn die Hilfe für die Verletzten organisiert
ist). Auch die Polizei kann man im ganzen Lande über Telefon Nr. 11

verlangen oder in Städten über den Notruf Nr. 17.
5. Lage der Fahrzeuge und der Verletzten vor deren Abtransport behelfs-

mässig auf dem Boden markieren.
6. Bei blossem Sachschaden — aber nur dann! — braucht die Polizei nicht

zugezogen zu werden.
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